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BeurkG § 16 
Teilweise Übersetzung bei partieller Sprach-
unkenntnis 

I. 	 Sachverhalt 
An der Beurkundung ist eine der deutschen Sprache nicht 
hinreichend kundige Person beteiligt. Die Person verfügt 
jedoch über deutsche Sprachkenntnisse, kann der Be-
urkundung in weiten Teilen folgen und versteht auch die 
Erläuterungen des Notars überwiegend. Daher soll ein Dol-
metscher nur diejenigen Passagen der Urkunde übersetzen, 
welche die Beteiligte nicht versteht.

II. 	Frage
Ist gem. §  16 BeurkG stets die vollständige Übersetzung 
einer Urkunde in die Fremdsprache erforderlich, und zwar 
selbst dann, wenn der Beteiligte nur partiell sprachunkun-
dig ist, weite Teile der Urkunde aber ohne Dolmetscher 
versteht?

III. Zur Rechtslage
1.	 Möglichkeit einer partiellen Sprachunkundigkeit 
i. S. v. § 16 BeurkG?
Zunächst gilt es zu klären, ob der Notar für die Beurteilung 
der „hinreichenden Sprachkunde“ i.  S.  v. §  16 BeurkG 
überhaupt zwischen Teilen der Urkunde differenzieren darf 

oder ob die Sprachkunde einheitlich für den gesamten 
Vertragstext zu beurteilen ist. Die (wenigen) einschlä-
gigen Stellungnahmen in Rechtsprechung und Literatur 
verneinen die Möglichkeit einer partiellen Sprachunkun-
digkeit. So führt das LG Dortmund (NJW-RR 2006, 196 
= NotBZ 2005, 342) aus (Hervorhebung durch die DNotI-
Redaktion): 

„Indem der Notar festgehalten hat, dass der Erschienene 
zu 2 der deutschen Sprache ‚weitgehend mächtig’ ist, hat 
er zum Ausdruck gebracht, dass eine vollständige Sprach-
fähigkeit nicht vorliegt. Die nicht vollständige Sprachfä-
higkeit ist gleichbedeutend mit Sprachunkundigkeit, da 
auch die nicht vollständige (passive) Sprachfähigkeit die 
betroffene Person nicht in die Lage versetzt, den gesamten 
Vertrag zu verstehen. […] Mit der Formulierung, dass eine 
nicht hinreichende Sprachkundigkeit in der Niederschrift 
festgestellt werden soll, wird […] zum Ausdruck gebracht, 
dass es auf die Sprachkenntnisse im konkreten Einzelfall 
ankommt […], so dass der Bet., über dessen Sprachkunde 
sich die Niederschrift verhält, in der Lage sein muss, die 
betreffende Urkunde komplett zu verstehen. Das Gegenteil 
dessen besagt aber der Vermerk des Notars, der eine nur 
‚weitgehende’ Sprachfähigkeit festhält.“

Renner (in: Armbrüster/Preuß/Renner, BeurkG/DONot, 
6. Aufl. 2013, §  16 BeurkG Rn. 20) hält es ebenfalls für 
erforderlich, die Sprachkunde einheitlich für den gesamten 
Vertragstext zu beurteilen (Hervorhebung durch die DNotI-
Redaktion): 
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„Es gibt keine partielle Sprachkompetenz. Nichts ande-
res ergibt sich aus der Formulierung der ‚hinreichenden’ 
Sprachkunde. Dies ermöglicht eine Berücksichtigung der 
Komplexität des Beurkundungsgegenstandes bei der Fra-
ge, ob überhaupt ein Dolmetscher hinzugezogen wird. 
Keinesfalls aber geht es darum, in einer Niederschrift ab-
schnittsweise ‚hinreichende’ und ‚fehlende’ Sprachkunde 
festzustellen.“ 

Auch in der übrigen Literatur besteht – soweit ersichtlich – 
Einvernehmen, dass sich die Sprachkunde auf die gesamte 
Beurkundungsverhandlung und den gesamten Vertrag 
beziehen muss (Heinemann, in: Grziwotz/Heinemann, 
BeurkG, 2012, §  16 Rn. 11; BeckOK-BGB/Litzenburger, 
Std.: 1.5.2013, §  16 BeurkG Rn. 1; Staudinger/Hertel, 
BGB, Neubearb. 2012, Vor §§ 127a, 128 Rn. 541). 

Diese Auffassung ist u. E. überzeugend. Durch die Formu-
lierung „nicht hinreichend kundig“ bringt das Gesetz zum 
Ausdruck, dass es graduelle Unterschiede der Sprachfä-
higkeit gibt, der Notar aber gerade feststellen soll, ob ein 
Beteiligter der Sprache im Hinblick auf das notarielle 
Amtsgeschäft „hinreichend kundig“ ist oder nicht. Der 
Notar ist also verpflichtet, nach dem „Alles-oder-nichts-
Prinzip“ bzgl. der Sprachkundigkeit eine abschließende 
Entscheidung zu treffen. Partielle Sprachkunde bedeutet 
im Ergebnis nicht hinreichende Sprachkunde. 

2.	 Zulässigkeit einer nur teilweisen Übersetzung?
Nach ganz überwiegender Ansicht in Rechtsprechung und 
Literatur hat sich die Übersetzung auch dann auf die ge-
samte Niederschrift zu beziehen, wenn der sprachunkun-
dige Beteiligte einige Teile des deutschen Texts der Urkun-
de selbst versteht (LG Dortmund NJW-RR 2006, 196, 197; 
Lerch, BeurkG, 4. Aufl. 2011, § 16 Rn. 4; Eylmann/Vaasen/
Limmer, BNotO/BeurkG, 3. Aufl. 2011, § 16 Rn. 18; Ren-
ner, § 16 BeurkG Rn. 19; Winkler, BeurkG, 17. Aufl. 2013, 
§ 16 Rn. 12). Einzig das OLG Schleswig spricht in seinem 
Urteil vom 6.4.2000 (OLGR 2000, 275, 276) davon, dass 
der Text der Urkunde „zumindest auszugsweise“ hätte 
übersetzt werden müssen. 

Begründen lässt sich das Erfordernis der vollständigen 
Übersetzung damit, dass die Übersetzung gem. § 16 Abs. 2 
S.  1 BeurkG an die Stelle des Verlesens tritt („Nieder-
schrift […] muß […] anstelle des Vorlesens übersetzt 
werden“). Daraus wird gefolgert, dass die Niederschrift 
mindestens in dem Umfang zu übersetzen ist, in dem 
sie gem. § 13 BeurkG vorzulesen wäre (BeckOK-BGB/
Litzenburger, § 16 BeurkG Rn. 5). So hat der Notar auch 
darauf hinzuwirken, dass der Dolmetscher nicht nur zu-
sammenfassend übersetzt (Renner, §  16 BeurkG Rn.  19; 
Staudinger/Hertel, Vor §§  127a, 128 Rn. 544). Da sie an 
die Stelle des Verlesens tritt, muss die Übersetzung nach 
strenger Auffassung möglichst wortgetreu erfolgen (LG 
Dortmund NJW-RR 2006, 196; BeckOK-BGB/Litzenbur-
ger, §  16 BeurkG Rn. 6; Staudinger/Hertel, Vor §§  127a, 
128 Rn. 544), denn der sprachunkundige Beteiligte verdient 
keinen geringeren Schutz als derjenige, der die deutsche 
Sprache beherrscht. Dieses Verständnis dient nicht zuletzt 
der Rechtssicherheit, weil der Notar ansonsten bei jeder 
Passage gesondert entscheiden müsste, ob es insoweit einer 
Übersetzung bedürfte oder nicht.

3.	 Kein Verzicht auf mündliche Übersetzung 
Auf die mündliche Übersetzung der Urkunde kann von 
den Beteiligten nicht verzichtet werden (BeckOK-BGB/

Litzenburger, § 16 BeurkG Rn. 4; Winkler, § 16 Rn. 12). 
Dies folgt unmittelbar aus § 16 BeurkG, wonach lediglich 
der Verzicht auf eine schriftliche Übersetzung und auf eine 
Vereidigung des Dolmetschers gestattet ist. 

4.	 Folgen einer nur teilweisen Übersetzung 
Eine nur teilweise Übersetzung trotz Feststellung der 
Sprachunkundigkeit stellt einen Verstoß gegen die Muss-
vorschrift des § 16 Abs. 2 S. 1 BeurkG dar. Die Beurkun-
dung ist daher unwirksam. Diese Rechtsfolge tritt jedoch 
nur dann ein, wenn die Niederschrift eine Feststellung über 
die Sprachunkundigkeit enthält. Die Sprachunkundigkeit 
muss sich stets aus der Urkunde selbst ergeben. Soweit der 
Notar keinen entsprechenden Vermerk aufnimmt (und kei-
ne oder eine nur unvollständige Übersetzung erfolgt), liegt 
zwar eine Pflichtwidrigkeit des Notars vor, die Wirksam-
keit der Niederschrift wird jedoch nicht beeinträchtigt (LG 
Dortmund NJW-RR 2006, 196; BayObLG NJW-RR 2000, 
1175, 1176 = DNotI-Report  2000, 84; BeckOK-BGB/Lit-
zenburger, § 16 BeurkG Rn. 7 u. 10; Staudinger/Hertel, Vor 
§§ 127a, 128 Rn. 543 m. w. N.). § 16 Abs. 1 BeurkG, der 
die Pflicht des Notars zur Feststellung der Sprachkundig-
keit enthält, ist nämlich eine bloße Sollvorschrift.

BGB §§ 2311, 2325; VVG § 159
Bewertung eines unwiderruflichen bzw. 
widerruflichen Bezugsrechts bei einer  
Risikolebensversicherung im Rahmen des 
Pflichtteilsergänzungsanspruchs  

I. 	 Sachverhalt
Der Erblasser schloss eine Risikolebensversicherung auf 
sein eigenes Leben. Dabei bestimmte er einen Dritten  

- unwiderruflich (1. Variante) bzw. 
- widerruflich (2. Variante)

als Bezugsberechtigten.

II.	 Rechtsfrage
Wie ist das Bezugsrecht im Rahmen eines im Erbfall ent-
stehenden Pflichtteilsergänzungsanspruchs zu bewerten?

III. Zur Rechtslage
1.	 Unentgeltliche Einräumung des Bezugsrechts als 
grds. ergänzungspflichtige Schenkung i. S. v. § 2325 
Abs. 1 BGB
Schließt der Erblasser einen Vertrag zugunsten eines Drit-
ten auf den Todesfall ab (z. B. eine Lebensversicherung), 
fällt der daraus resultierende Vermögenswert nicht in den 
Nachlass und erhöht auch dessen Wert (§ 2311 Abs. 1 S. 1 
BGB) nicht, da der Auszahlungsanspruch kraft Bezugs-
rechts originär in der Person des Begünstigten entsteht (vgl. 
§ 328 Abs. 1 BGB bzw. § 159 Abs. 2 u. 3 VVG). Allerdings 
stellt die unentgeltliche Einräumung des Bezugsrechts eine 
grds. ergänzungspflichtige Schenkung i.  S.  v. § 2325 
Abs. 1 BGB dar. 

2.	 Behandlung eines widerruflichen Bezugsrechts 
bei Kapitallebensversicherung
Zur Frage, wie eine Kapitallebensversicherung bei Zu-
wendung eines widerruflichen Bezugsrechts an einen Drit-
ten durch Schenkung im Rahmen des Pflichtteilsergän
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zungsanspruchs gem. § 2325 Abs. 1 BGB zu bewerten ist, 
hat sich der BGH in Abkehr von seiner früheren Recht-
sprechung in der Grundsatzentscheidung BGHZ 185, 252  
(= DNotZ 2011, 129 = DNotI-Report 2010, 116) dahinge-
hend festgelegt, dass weder die Versicherungsleistung noch 
die Summe der vom Erblasser gezahlten Prämien maßgeb-
lich sei. Der Pflichtteilsergänzungsanspruch richte sich 
vielmehr allein nach dem Wert, den der Erblasser aus 
den Rechten seiner Lebensversicherung in der letzten 
– juristischen – Sekunde seines Lebens nach objektiven 
Kriterien für sein Vermögen hätte umsetzen können. In 
aller Regel sei dabei auf den Rückkaufswert abzustellen. 
Je nach Lage des Einzelfalls könne ggf. auch ein – objektiv 
belegter – höherer Veräußerungswert heranzuziehen sein. 
Damit hat der BGH die vom Reichsgericht begründete und 
von ihm selbst früher vertretene Auffassung aufgegeben, 
wonach es auf die Summe der gezahlten Prämien ankommt 
(RGZ 128, 187; BGHZ 7, 134; 130, 377 = DNotZ  1996, 
465). 

In der Literatur finden sich zu dieser Entscheidung über-
wiegend kritische Stellungnahmen (Herrler, ZEV 2010, 
333, 335 ff.; J. Mayer, DNotZ 2011, 89; Papenmeier, ZErb 
2011, 154; Progl, ZErb 2010, 194; Walker, FamRZ 2010, 
1249; Wall, ZEV 2010, 311; Worm, RNotZ 2010, 412; 
Ruby/Schindler, ZEV 2010, 545, 547; MünchKommBGB/
Lange, 6. Aufl. 2013, § 2325 Rn. 38; dem BGH zustimmend 
dagegen Olzen/Metzmacher, JZ 2011, 322; Röthel, LMK 
2010, 304941; grds. auch Kesseler, NJW 2010, 3238; zu 
offenen Fragen Rudy, VersR 2010, 1395). 

3.	 Behandlung eines unwiderruflichen Bezugsrechts 
bei Kapitallebensversicherung
Wie die Einräumung eines unwiderruflichen Bezugsrechts 
zugunsten eines Dritten pflichtteilsrechtlich zu behandeln 
ist, hat der BGH in der angeführten Entscheidung nicht 
erörtert. Die Literatur geht davon aus, dass Zuwendungs
gegenstand i.  S.  d. §  2325 Abs. 1 BGB in diesem Fall 
der Wert der Lebensversicherung im Zeitpunkt der 
Bezugsrechtseinräumung ist, da der Begünstigte bereits 
mit der Einräumung des unwiderruflichen Bezugsrechts 
gem. § 159 Abs. 3 VVG ein eigenes Leistungsrecht gegen 
den Versicherer erwirbt (Herrler, ZEV 2010, 333, 337; 
J. Mayer, DNotZ 2011, 89, 97; vgl. auch BGH NJW 2013, 
232, 233 f.). Für die Bewertung wären dann wohl ebenso die 
vom BGH in der angeführten Entscheidung entwickelten 
Grundsätze heranzuziehen, wonach der Rückkaufswert 
oder ein etwaiger höherer objektivierter Veräußerungswert 
maßgeblich ist. 

Diese Betrachtung erfasst jedoch nicht die Prämien, die 
nach Einräumung des unwiderruflichen Bezugsrechts 
vom Versicherungsnehmer gezahlt werden. Sie dürften kon-
sequenterweise als selbständige mittelbare Schenkungen 
des Versicherungsnehmers an den Bezugsberechtigten zu 
behandeln sein, wobei sich nach den Grundsätzen des BGH 
eine Begrenzung auf die durch die jeweiligen Prämien be-
dingte Erhöhung des Werts der Lebensversicherung ergeben 
könnte (so Herrler, ZEV 2010, 333, 337; J. Mayer, DNotZ 
2011, 89, 97; abwartend Röthel, LMK 2010, 304941; ein
gehend auch Rudy, ZErb 2010, 351, 355 ff.). 

4.	 Übertragung der vorstehenden Grundsätze auf 
eine Risikolebensversicherung
Die dargelegten Grundsätze, die der BGH für die pflicht-
teilsrechtliche Behandlung von Bezugsrechten bei Kapital-
lebensversicherungen entwickelt hat, lassen sich nur mit 

Schwierigkeiten auf die Risikolebensversicherung über-
tragen. 

a)	 Fehlen eines zurückzuerstattenden Rückkaufs-
werts
Einen zurückzuerstattenden Rückkaufswert gibt es bei 
der Risikolebensversicherung nicht; ein solcher ist nach 
§ 169 Abs. 1 VVG nur zu zahlen, wenn die Versicherung 
Versicherungsschutz für ein Risiko bietet, bei dem der Ein-
tritt der Verpflichtung des Versicherers gewiss ist. Hieran 
fehlt es bei der Risikolebensversicherung naturgemäß. 

b)	 I. d. R. fehlender (am Markt realisierbarer) Ver-
äußerungswert
Einen Veräußerungswert – auf den nach der Entscheidung 
des BGH abzustellen ist, wenn er höher als der Rück-
kaufswert ist – hat eine Risikolebensversicherung i. d. R. 
ebenfalls nicht. Dieser Wert setzt einen Zweitmarkt voraus, 
an dem sich ein entsprechender Marktwert bilden kann 
(so ausdrücklich BGH DNotZ 2011, 129, 133 Tz.  44). 
Einen solchen Zweitmarkt und damit eine Möglichkeit, 
den Veräußerungswert einer in Deutschland genommenen 
Risikolebensversicherung zu realisieren, gibt es – soweit 
bekannt – jedenfalls derzeit nicht. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei Risikolebensver-
sicherungen nur in verhältnismäßig geringem Maße 
Deckungsrückstellungen gebildet werden, im Wesent
lichen als Alterungsrückstellungen hinsichtlich der stei-
genden Sterbewahrscheinlichkeit. Ein Veräußerungswert 
einer bereits laufenden Versicherung könnte sich daraus 
theoretisch insoweit ergeben, als die Prämien aufgrund 
derartiger Rückstellungen geringer sind, als sie beim Neu-
abschluss einer entsprechenden Risikolebensversicherung 
wären (einen geringen objektiven Zeitwert der Ansprüche 
aus der Risikolebensversicherung annehmend Herrler, ZEV 
2010, 333, 338). Doch sind uns im Hinblick auf diesen 
wohl zu geringen Mehrwert keine Veräußerungsmöglich-
keiten bekannt.

Erst dann, wenn im Einzelfall die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Versicherte alsbald sterben wird, insbesondere auf-
grund einer diagnostizierten zum Tod führenden Krank-
heit, gegenüber dem statistischen Durchschnitt erheb-
lich ansteigt, würde die Risikolebensversicherung einen 
erheblichen zusätzlichen Wert erlangen, der sich dem 
Wert der Todesfallleistung entsprechend der zunehmen-
den Sterbewahrscheinlichkeit annäherte. Für Risikolebens
versicherungen gibt es jedoch auch in einer derartigen Si-
tuation des Versicherten zumindest in Deutschland – soweit 
ersichtlich – keinen Zweitmarkt. Ein solcher wäre freilich 
vorstellbar und existiert etwa in den USA (sog. viatical sett-
lements, hierzu König, VersR 1996, 1328; ebenso besteht 
in dortigen Risikolebensversicherungspolicen zum Teil 
die Option, sich bei absehbar vorzeitig zum Tod führender 
Erkrankung eine lebzeitige Leistung auszahlen zu lassen – 
accelerated death benefit). 

Selbst wenn eine solche Verwertungsmöglichkeit be-
stünde, könnte sie jedoch nach dem angeführten Urteil 
des BGH bei der Bemessung des Veräußerungswerts nicht 
berücksichtigt werden. Der BGH will die „schwindende 
persönliche Lebenserwartung des Erblassers aufgrund 
subjektiver, individueller Faktoren – wie insbesondere ein 
fortschreitender Kräfteverfall oder Krankheitsverlauf“ bei 
der Wertermittlung nämlich außer Betracht lassen (DNotZ 
2011, 129, 135 Tz. 52). Eine Begründung für diese Aus
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nahme bzgl. wertbeeinflussender Umstände, die nach dem 
Grundansatz des BGH an sich zu berücksichtigen wären, 
gibt das Gericht allerdings nicht (krit. insbesondere hierzu 
Kesseler, NJW 2010, 3238, 3239; Papenmeier, ZErb 2011, 
154, 156). 

c)	 Schlussfolgerungen
Aus diesem Befund ist unter Anwendung der Bewertungs-
grundsätze des BGH an sich abzuleiten, dass ein zugewen-
detes Bezugsrecht bei einer Risikolebensversicherung 
im Rahmen des Pflichtteilsrechts mit Null zu bewerten 
ist (so – kritisch – auch: MünchKommBGB/Lange, § 2325 
Rn.  38; J.  Mayer, DNotZ 2011, 89, 97; Ruby/Schindler, 
ZEV 2010, 545, 547; Papenmeier, ZErb 2011, 154, 156; 
Worm, RNotZ 2010, 412, 413). Eine solche Zuwendung 
würde somit keine Pflichtteils(ergänzungs)ansprüche 
auslösen. Dies dürfte für widerrufliche und unwider-
rufliche Bezugsrechte gleichermaßen gelten; im letzteren 
Falle könnten wohl auch die weiteren Prämienzahlungen 
nicht als mittelbare Schenkung zu weiteren Ergänzungs-
ansprüchen führen, weil sie den Wert der Versicherung 
für den Bezugsberechtigten (d.  h. die Todesfallleistung = 
Versicherungssumme) nicht erhöhen, sondern nur den Ver-
sicherungsschutz aufrechterhalten (vorbehaltlich etwa zu 
bildender Deckungsrückstellungen, s. o. Ziff. 4 b).

Teilweise bezweifelt die Literatur, dass dieses Ergebnis 
dem BGH bewusst und von ihm gewollt war. Jedenfalls im 
Ansatz wäre es denkbar, bei der Risikolebensversicherung 
weiterhin wenigstens die gezahlten Prämien als pflichtteils-
relevant anzusehen (so Worm, RNotZ 2010, 412, 413). Dies 
widerspräche dem Anliegen des IV. Zivilsenats zumindest 
insofern nicht, als darin eine Mindestentreicherung liegen 
könnte, die (nur) dann unbeachtlich ist, wenn ein Rück-
kaufs- oder Veräußerungswert existiert und höher ausfällt. 

Angesichts der Entscheidung des BGH überzeugt ein der-
artiger Ansatz u. E. jedoch nicht, da der Senat die Berück-
sichtigung der Prämien im Rahmen von § 2325 BGB einer 
grundsätzlichen Kritik unterzieht: Sie trage dem Gesichts-
punkt nicht hinreichend Rechnung, dass Teile der Prämien 
für die Zahlung von Versicherungsleistungen an andere 
Versicherungsnehmer in den tatsächlich vom Erblasser 
überlebten Versicherungsjahren sowie zur Deckung von 
Verwaltungskosten verbraucht würden (BGH NJW 2010, 
3232, 3237 Tz. 42, in DNotZ 2011, 129 nicht abgedruckt). 
Darauf entfällt, wie Worm (RNotZ 2010, 412, 413) anmerkt, 
bei der Risikolebensversicherung der bei weitem größte An-
teil der Prämien. 

5.	 Ergebnis
Als Konsequenz der jüngeren Rechtsprechung des IV. Zivil-
senats dürfte u. E. somit – trotz kritischer Stimmen in der 
Literatur – die Zuwendung eines unwiderruflichen oder 
widerruflichen Bezugsrechts an einer reinen Risikole-
bensversicherung im Rahmen des Pflichtteilsergänzungs-
anspruchs nicht zu berücksichtigen sein. Ausdrücklich 
hat der BGH diese Frage allerdings noch nicht entschieden.

Folgende Gutachten können Sie über unseren Gutachten-
Abrufdienst im Internet unter: 

http://faxabruf.dnoti-online-plus.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können die 
Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder mit  
Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt ebenfalls 
für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

EGBGB Art. 24; ESÜ
Schweiz: Vertretung einer nicht geschäftsfähigen 
Schweizer Staatsangehörigen mit Wohnsitz in der 
Schweiz
Abruf-Nr.: 124828

GmbHG §§ 56, 9 
Sachkapitalerhöhung; Einbringung eines mit Grund-
schuld belasteten Grundstücks; Sacheinlagegegen-
stand; Wertabschlag auch, wenn Verbindlichkeiten der 
GmbH gesichert werden; Differenzhaftung; Zeitpunkt 
der Wertberechnung 
Abruf-Nr.: 123856

GmbHG §§ 7 Abs. 2 S. 1, 56a, 57 Abs. 2 
Barkapitalerhöhung bei einer GmbH durch Auf-
stockung des vorhandenen Geschäftsanteils; 
Zulässigkeit; Erfordernis der vorherigen Ein-
zahlung mindestens eines Viertels des Aufsto-
ckungsbetrags 

Wird die Kapitalerhöhung durch die Erhöhung des 
Nennbetrags eines bereits bestehenden Geschäftsan-
teils ausgeführt, ist ein Viertel des Erhöhungsbetrags 
auch dann vor der Anmeldung einzuzahlen, wenn zum 
Zeitpunkt des Kapitalerhöhungsbeschlusses durch Ein-
zahlungen auf den bestehenden Geschäftsanteil der 
nach Aufstockung erhöhte Nennbetrag zu einem Viertel 
gedeckt ist. 

BGH, Beschl. v. 11.6.2013 – II ZB 25/12
Abruf-Nr.: 11093R

Problem
Bei einer Kapitalerhöhung findet für die Leistung der Ein-
lagen auf das neue Stammkapital gem. § 56a GmbHG die 
Bestimmung des §  7 Abs.  2 S.  1 GmbHG entsprechende 
Anwendung. Hiernach darf die Anmeldung erst erfolgen, 
wenn auf jeden Geschäftsanteil ein Viertel des Nennbetrags 
eingezahlt ist. Gem. §  57 Abs.  2 S.  1 GmbHG ist in der 
Anmeldung der Kapitalerhöhung die Versicherung abzuge-
ben, dass die Einlagen auf das neue Stammkapital nach § 7 
Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 GmbHG bewirkt sind und dass der 
Gegenstand der Leistung sich endgültig in der freien Ver-
fügung der Geschäftsführung befindet. Die Versicherung 
des Geschäftsführers hat dahin zu lauten, dass der Betrag 
der Einzahlung zur freien Verfügung der Geschäftsführung 
für die Zwecke der Gesellschaft geleistet und auch in der 

Gutachten im Abrufdienst

Rechtsprechung
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Folge nicht an den Einleger zurückgezahlt worden ist (BGH 
DNotI-Report 2002, 85). 

Im vorliegend zu entscheidenden Fall war eine Barkapi-
talerhöhung durch Aufstockung beschlossen worden. Der 
betroffene Alleingesellschafter meinte, dass sein bereits 
existierender, voll eingezahlter Geschäftsanteil mit einem 
Nennbetrag von 50.000  € auch nach der Erhöhung durch 
Aufstockung auf einen Nennbetrag von 100.000  € die er-
forderliche Einzahlung von einem Viertel aufweise. Der 
aufgestockte Geschäftsanteil war nämlich rechnerisch be-
trachtet auch ohne weitere Einzahlung zu 50 % eingezahlt. 

Entscheidung
Der BGH bestätigt die gegenteilige Ansicht des Registerge-
richts und des OLG Köln als Beschwerdegericht. 

Die Kapitalerhöhung durch Aufstockung eines Geschäfts-
anteils sei im Hinblick auf § 22 Abs. 4 GmbHG jedenfalls 
dann zulässig, wenn der vorhandene Geschäftsanteil voll 
eingezahlt sei oder noch dem Gründer zustehe (Verweis auf 
BGHZ 63, 116, 118 = NJW 1975, 118). Nach der entspre-
chend anwendbaren Vorschrift des § 7 Abs. 2 S. 1 GmbHG 
sei bei der Barkapitalerhöhung durch Erhöhung des Nenn-
betrags des bereits bestehenden Anteils ein Viertel des Er
höhungsbetrags einzuzahlen. Dementsprechend müsse in 
der Anmeldung nach § 57 Abs. 2 S. 1 GmbHG versichert 
werden, dass diese Zahlung bewirkt sei.

Der II. Zivilsenat stellt klar, dass die Mindesteinzahlung 
in Höhe von einem Viertel des Erhöhungsbetrags auch 
dann nach dem Kapitalerhöhungsbeschluss und vor der 
Anmeldung zu leisten ist, wenn zum Zeitpunkt des Kapi-
talerhöhungsbeschlusses der nach Aufstockung erhöhte 
Nennbetrag zu einem Viertel gedeckt ist (Verweis auf 
BayObLG ZIP 1986, 707, 708 und zahlreiche Stimmen aus 
der Literatur). Die Leistungspflicht des Übernehmers knüp-
fe nämlich – wie sich schon aus dem Wortlaut der §§ 56a, 
57 Abs. 2 S. 1 GmbHG ergebe – an die mit der Übernahme-
erklärung gem. § 55 Abs. 1 GmbHG übernommene Einla-
gepflicht an und nicht an den aufgestockten Geschäftsanteil 
als solchen. Sie hänge daher nicht davon ab, ob die Kapital-
erhöhung durch Bildung neuer Geschäftsanteile oder durch 
Aufstockung bestehender Anteile ausgeführt werde. 

In diesem Zusammenhang bestätigt der BGH seine bishe-
rige Rechtsprechung, wonach die Einlage grundsätzlich 
erst nach dem Kapitalerhöhungsbeschluss geleistet wer-
den kann, mit dem die förmliche Übernahme üblicherweise 
verbunden wird (BGH DNotI-Report 2004, 91;  DNotI-Re-
port 2007, 15). Eine Ausnahme soll nur dann greifen, wenn 
die vorzeitige Zahlung (Voreinzahlung) auf die Einlage im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung 
noch zweifelsfrei im Gesellschaftsvermögen vorhanden ist. 
Der vorher eingezahlte Betrag müsse jedoch noch als sol-
cher und nicht nur wertmäßig vorhanden sein. 

Auch diese Anforderungen an eine schuldtilgende Ein-
lageleistung seien nicht erfüllt, wenn der Erhöhungsbe-
trag nicht durch eine (vorzeitige) Leistung auf den durch 
den späteren Kapitalerhöhungsbeschluss neu gebildeten 
Geschäftsanteil oder auf den Aufstockungsbetrag, son-
dern (lediglich) durch bereits vorhandenes – sei es auch 
freies – anderweitiges Gesellschaftsvermögen gedeckt 
werde (BGH DNotI-Report 2004, 91; a. A. Roth, in: Roth/
Altmeppen, GmbHG, 7. Aufl. 2012, §  56a Rn.  3). Denn 
nach dem Wesen der Kapitalerhöhung solle das zur De-
ckung der erhöhten Kapitalziffer dienende Vermögen bei 

der Kapitalerhöhung unmittelbar der Gesellschaft zufließen 
und in den Entscheidungs- und Handlungsbereich des ge-
schäftsführenden Organs gelangen. Ferner solle in Höhe 
des Mindesteinzahlungsbetrags die Leistungsfähigkeit des 
übernehmenden Gesellschafters nachgewiesen werden. 
Nur diese Sicht entspreche dem Wesen der Kapitalerhö-
hung, die zu einer Erweiterung der nach der gesetzlichen 
Konzeption dem Gläubigerschutz dienenden Haftungsmas-
se führe. Auch unter diesem Aspekt scheidet daher nach 
Ansicht des II. Zivilsenats vorliegend eine Tilgung der 
Einlageschuld aus.

UmwG §§ 54 Abs. 1 S. 3, 126 Abs. 1, 128, 131 
Abs. 1 Nr. 3
Verzicht auf Anteilsgewährung; sog. „Spaltung 
zu Null“

Die sog. „nichtverhältniswahrende Spaltung“ schließt 
auch die Möglichkeit mit ein, dass ein Gesellschafter 
der übertragenden Gesellschaft überhaupt nicht an der 
übernehmenden Gesellschaft beteiligt wird (sog. „Spal-
tung zu Null“).

OLG München, Beschl. v. 10.7.2013 – 31 Wx 131/13
Abruf-Nr.: 11094R

Problem
In der Praxis erscheint eine Anteilsgewährung an alle 
Gesellschafter eines übertragenden Rechtsträgers bei Um-
wandlungsvorgängen im Konzern oder in Familienkon-
stellationen wirtschaftlich häufig nicht sinnvoll. Für die 
Verschmelzung auf eine GmbH oder Aktiengesellschaft ist 
in §§ 54 Abs. 1 S. 3 und 68 Abs. 1 S. 3 UmwG die Mög-
lichkeit des Verzichts auf die Anteilsgewährung durch no-
tariell beurkundete Verzichtserklärung aller Anteilsinhaber 
ausdrücklich vorgesehen. Diese Regelung gilt über § 125 
UmwG auch für die hier zu beurteilende Abspaltung. 

Jedoch ist derzeit noch umstritten, ob diese systematisch 
nur für GmbH und Aktiengesellschaft getroffenen Bestim-
mungen auf Personenhandelsgesellschaften und Rechts-
träger anderer Rechtsformen angewendet werden können 
(s. dazu Henssler/Strohn/Heidinger, Gesellschaftsrecht, 
2011, § 5 UmwG Rn. 9 m. w. N.; abl. z. B. Stoye-Benk/
Cutura, Handbuch Umwandlungsrecht, 3.  Aufl. 2012, 
Kap.  3 Rn.  40). Bzgl. der Spaltung bietet §  128 UmwG 
einen rechtsformunabhängigen Ansatz für eine Ausnah-
me von der Anteilsgewährungspflicht. 

Entscheidung
Das OLG München hatte einen Fall der Abspaltung einer 
GmbH & Co. KG auf eine GmbH & Co. KG zu beurteilen. 
Zunächst stellte das OLG klar, dass auch eine Abspaltung 
gem. §  123 Abs.  2 Nr.  1 UmwG grundsätzlich eine Ge-
währung von Anteilen oder Mitgliedschaften am überneh-
menden Rechtsträger an die Anteilseigner des übertragen-
den Rechtsträgers voraussetzt. Nach § 126 Abs. 1 Nr. 10 
UmwG müssten die Anteile oder Mitgliedschaften den An-
teilsinhabern des übertragenden Rechtsträgers jedoch nicht 
zwingend in einem Verhältnis zugeteilt werden, das ihrer 
Beteiligung am übertragenden Rechtsträger entspreche 
(sog. „nicht verhältniswahrende Abspaltung“). 

Wenn das Gesetz eine nicht verhältniswahrende Anteils-
gewährung gestatte, schließe dies auch die Möglichkeit 
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einer Anteilsgewährung „zu Null“ ein (Verweis auf LG 
Konstanz ZIP 1998, 1226 m.  Anm. Katschinski = NZG 
1998, 827). Zwar komme das in der Gesetzesbegründung 
nicht explizit zum Ausdruck. Hinweise auf die grundsätz-
liche Zulässigkeit ließen sich allerdings daraus ableiten, 
dass die nicht verhältniswahrende Spaltung nach dem Wil-
len der Gesetzesverfasser u. a. die Auseinandersetzung von 
Gesellschaftergruppen und Familienstämmen im Wege der 
Sonderrechtsnachfolge ermöglichen solle (Verweis auf BR-
Drs. 75/94, S. 120). In diesem Zusammenhang sei es nicht 
sinnvoll, dass der übertragende Rechtsträger – das OLG 
München meinte wohl die Gesellschafter des übertragenden 
Rechtsträgers – zwingend einen kleinen bzw. den kleinst-
denkbaren Anteil am übernehmenden Rechtsträger erhalte. 
Der Minderheitenschutz sei durch das Zustimmungserfor-
dernis in § 128 UmwG gewahrt, berechtigten Gläubigerin-
teressen werde durch § 22 i. V. m. § 125 UmwG angemes-
sen Rechnung getragen. 

Fazit
Damit spricht sich das OLG München im Einklang mit dem 
überwiegenden Schrifttum für die Möglichkeit der sog. 
„Spaltung zu Null“ aus (Verweis auf Mayer, in: Widmann/
Mayer, Umwandlungsrecht, EL Mai 2008, §  128 UmwG 
Rn.  29; Kallmeyer/Sickinger, in: Kallmeyer, UmwG, 
5. Aufl. 2013, § 128 Rn. 4; Lutter/Priester, UmwG, 4. Aufl. 
2009, § 128 Rn. 13 m. w. N.). Leider hat es sich nicht mit 
der Frage auseinandergesetzt, ob den Gesellschaftern des 
übertragenden Rechtsträgers, die keine Anteile am überneh-
menden Rechtsträger erhalten, als Ausgleich evtl. zusätz-
liche Anteile am übertragenden Rechtsträger gewährt 
werden müssen. Diese Möglichkeit sehen §  126 Abs.  1 
Nr. 10 und § 131 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 UmwG ausdrücklich vor, 
indem sie vom „beteiligten Rechtsträger“ sprechen. Mit 
einer solchen Vorgehensweise könnte dem gesetzgeberi-
schen Ziel der Auseinandersetzung von Gesellschaftergrup-
pen und verfeindeten Familienstämmen ebenfalls Genüge 
geleistet werden. 

M. Dombert/K. Witt (Hrsg.), Münchener Anwalts-
handbuch Agrarrecht, C. H. Beck Verlag, München 
2011, 1058 Seiten, 149.– €

Die vorliegende Neuerscheinung befasst sich mit allen 
Facetten des Agrarrechts. Neben den zivilrechtlichen As-
pekten (Kooperationsformen, Grundstücksrecht, Unterneh-
menskauf in der Landwirtschaft, Familienrecht sowie Erb-
recht und Unternehmensnachfolge) werden insbesondere 
die öffentlich-rechtlichen, arbeits- und sozialrechtlichen, 
steuerrechtlichen und europarechtlichen Bezüge anhand 
konkreter Handlungs- und Gestaltungshinweise ausführ-
lich erläutert. Zahlreiche Checklisten, Formulierungsbei-
spiele, Muster und Praxistipps erleichtern dem Leser den 
Zugriff. Aus notarieller Perspektive sind die Ausführungen 
zum Grundstücksverkehrsrecht, zum Flurbereinigungsver-
fahren, zum Unternehmenskauf, zur Höfeordnung, zu den 
Landesanerbenrechten, zum Landguterbrecht (§ 2049 BGB) 
sowie zur Hofübergabe von Interesse. Da diese nur gut 200 
Seiten ausmachen und die übrigen behandelten Themen – 
entsprechend der Zielrichtung des Handbuchs – auf den 
„Fachanwalt für Agrarrecht“ abzielen, stellt das Werk kei-
nen unverzichtbaren Bestandteil jeder Notarbibliothek dar. 
Es ist in erster Linie demjenigen Kollegen zur Anschaffung 

zu empfehlen, der im Agrarrecht über den notariellen Tä-
tigkeitsbereich im engeren Sinne hinaus tätig ist. 

Notar a. D. Sebastian Herrler

H. Grziwotz (Hrsg.), MaBV, 2. Auflage, RWS Verlag, 
Köln 2012, 334 Seiten, 59.– € 

Bei dem Kommtar von Grziwotz handelt es sich um 
einen Standardkommentar zur Makler- und 
Bauträgerverordnung. Er sollte in keinem Notariat mit 
entsprechender Ausrichtung fehlen. In der seit einiger 
Zeit vorliegenden zweiten Auflage des Werks wurden die 
Kommentierungen der ersten Auflage von 2005 auf den neu-
en Stand gebracht, insbesondere die Änderungen des Anfang 
2009 in Kraft getretenen Forderungssicherungsgesetzes 
(FoSiG) eingearbeitet. Der Autorenkreis blieb unverändert 
und besteht nach wie vor aus Dipl.-Ing. Prof. Deffner (der 
die technischen Erläuterungen zu § 3 Abs. 2 S. 2 MaBV 
liefert) und im Übrigen aus Notaren (Bischoff, Everts, 
Grziwotz, Heinemann, Krause, Kristic).

Der Kommentar besticht vor allem durch seine kom-
pakte und informative Darstellung. Der Praktiker fin-
det in ihm Antworten auf die sich bei der Gestaltung 
von Bauträgerverträgen regelmäßig stellenden Fragen. 
Die Ausführungen beziehen sich naturgemäß in ers-
ter Linie auf die gewerberechtlichen Vorschriften der 
MaBV, behandelt werden aber auch zahlreiche kom-
plementäre Fragen der Vertragsgestaltung, so bspw. in 
der Kommentierung zu § 3 MaBV die Frage nach der 
Anwendbarkeit der MaBV bei fehlender Personenidentität 
zwischen Grundstückseigentümer und Bauunternehmer (s. 
im Einzelnen Rn. 9 ff.). Hier zieht Bischoff im Gegensatz 
zum OLG Frankfurt (MittBayNot 2010, 124) und zu an-
deren Autoren aus der BGH-Entscheidung vom 22.3.2007 
(BGHZ 171, 364 = DNotI-Report  2007, 94) nicht die 
Schlussfolgerung, dass die Beschränkungen der MaBV 
bereits gelten, wenn der Bauträger zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses Eigentümer war (vgl. § 3 Rn. 11 mit 
Fn. 32).

Notarassessor PD Dr. Christoph Reymann 

H. Kallmeyer (Hrsg.), UmwG, 5.  Aufl., Dr. Otto 
Schmidt Verlag, Köln 2013, 1807 Seiten, 149.– €

Der Kallmeyer wird in der jetzt bereits fünften Auflage 
weiterhin ausschließlich von Rechtsanwälten und Notaren 
verfasst. Durch diese Zusammensetzung des Autorenteams 
kann er seinem Profil als Praktikerkommentar besonders 
gerecht werden. So wurden etwa die praktischen Erfahrun-
gen mit dem MoMiG, ARUG und BilMoG eingearbeitet, 
womit das Werk wieder auf dem neuesten Stand der Ge-
setzgebung ist. Es berücksichtigt darüber hinaus u. a. das 
dritte UmwGÄndG, das neben Erleichterungen bei der 
Vorbereitung der Hauptversammlung insbesondere Ver-
einfachungen bei Konzernverschmelzungen sowie einen 
verschmelzungsspezifischen Squeeze out von Minderheits-
aktionären eingeführt hat. 

Die interdisziplinären Zusammenhänge mit dem Arbeits-
recht, Bewertungsrecht, Bilanzrecht, Registerrecht und 

Literaturhinweise



DNotI-Report 16/2013  August 2013	 135

„Notarrecht“ werden auch in der neuen Auflage für einen 
einbändigen Kompaktkommentar besonders ausführlich 
berücksichtigt. Leider beschränkt sich die Kommentierung 
(bewusst) auf die Handelsgesellschaften, sodass zwar z. B. 
ein Anhang zur Gründung einer SE im Wege der Verschmel-
zung oder durch Formwechsel nach der SE-VO, nicht aber 
Erörterungen zu den wesentlich häufiger vorkommenden 
Umwandlungsvorgängen unter Beteiligung von Vereinen 
und Genossenschaften enthalten sind. Benötigt man zu 
Umwandlungsvorgängen bei diesen Rechtsträgern keinen 
Kommentar, ist der Kallmeyer für die notarielle Praxis un-
eingeschränkt geeignet.

Dr. Andreas Heidinger

P. Limmer (Hrsg.), Handbuch der Unternehmens-
umwandlung, 4. Aufl., Carl Heymanns Verlag, Köln 
2012, 1385 Seiten (inkl. CD-ROM), 168.– € 

Fünf Jahre nach Erscheinen der Vorauflage liegt nunmehr 
die vierte Auflage des Handbuchs der Unternehmensum-
wandlung von Limmer vor. Wie schon bislang werden die 
verschiedenen Umwandlungsarten zunächst übergreifend 
für alle Gesellschaften bzw. Rechtsträger erläutert. Sodann 
folgen auf die einzelnen Gesellschaftsformen zugeschnit-
tene Ausführungen samt Checklisten, Übersichten und 
passenden Vertragsmustern. In jeweils eigenen Kapiteln 
werden abschließend die steuer- und bilanzrechtlichen 
Aspekte des Umwandlungsrechts sowie die kostenrecht-
liche Behandlung von Umwandlungsvorgängen dargestellt. 
In der Neuauflage ist neben dem Umwandlungssteuer-
erlass 2011 insbesondere das Dritte Gesetz zur Änderung 
des Umwandlungsgesetzes vom 11.7.2011 berücksichtigt, 
durch das u.  a. der verschmelzungsrechtliche Squeeze out 
eingeführt wurde (§ 62 Abs. 5 UmwG, vgl. Rn. 1025 ff.).

Den verschiedenen Formen der grenzüberschreitenden 
Umwandlung ist ebenfalls ein eigenes Kapitel gewidmet. 
Wegen des eingeschränkten Geltungsanspruchs der Ver-
schmelzungsrichtlinie sowie der §§  122a  ff. UmwG (nur 
Verschmelzung, nicht Formwechsel und Spaltung, nur 
Kapitalgesellschaften und Europäische Aktiengesellschaft) 
sind die primärrechtlichen Rahmenbedingungen (Nie-
derlassungsfreiheit gem. Artt.  49 und 54 AEUV) insoweit 
von zentraler Bedeutung. Die konkretisierende Rechtspre-
chung des EuGH einschließlich der jüngsten Entscheidung 
zur Wegzugsfreiheit in der Rechtssache Cartesio vom 
16.12.2008 (DNotI-Report 2009, 22) wird ausführlich dar-
gestellt. Auch wenn man mit der ganz herrschenden Lehre 
zumindest einzelne der außerhalb des Anwendungsbereichs 
der §§  122a  ff. UmwG liegenden grenzüberschreitenden 
Umwandlungsformen als von der Niederlassungsfreiheit 
geschützt ansieht, dürfte die praktische Umsetzung mangels 
klarer Vorgaben für das Verfahren nach wie vor schwierig 
sein. Ebenfalls aktualisiert wurden die Ausführungen zum 
Verschmelzungsverfahren nach §§ 122a ff. UmwG, insbe-
sondere wurde die seit der Vorauflage erschienene Literatur 
verarbeitet. Anders als noch in der Vorauflage hält Limmer 
nunmehr bei den nach § 122c Abs. 2 Nr. 10 UmwG erfor-
derlichen Angaben zum Verfahren der Arbeitnehmermitbe-
stimmung eine knappe abstrakte Darstellung der denkbaren 
Ergebnisse für ausreichend. 

Fazit: Auch in der Neuauflage ist das Handbuch der Unter-
nehmensumwandlung, das gleichermaßen Nachschlage-

werk und Formularbuch ist, jedem Kollegen uneinge-
schränkt zur Anschaffung zu empfehlen. 

Notar a. D. Sebastian Herrler
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Jahrestagung des Notarrechtlichen Zentrums 
Familienunternehmen der Bucerius Law School

Konfliktvermeidung in 
Familienunternehmen

Freitag, 25. Oktober 2013, 900 - 1700 Uhr
Auditorium Maximum der Bucerius Law School 

Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg

Heiko Zier, Notar, Hamburg: Eröffnung der Ausstellung  
   „Beglaubigt – 200 Jahre Hamburgisches Notariat“

Prof. Dr. Anne Röthel, Direktorin des Notarrechtlichen  
   Zentrums Familienunternehmen: Begrüßung 

Dr. Henner Buhck, Buhck Gruppe, Hamburg, und  
   Dr. Axel Pfeifer, Notar, Hamburg: Podiumsgespräch:  
   Konfliktvermeidung im Familienunternehmen –   
   Erfahrungen eines Familienunternehmers in der vierten  
   Generation

Prof. Dr. Manfred Wenckstern, Notar, Hamburg:  
   Güterstandsklauseln in Gesellschaftsverträgen

Prof. Dr. Martin Erker, Rechtsanwalt, München: Beiräte:  
   Der institutionalisierte Einfluss Dritter

Prof. Dr. Dirk Verse, Johannes-Gutenberg-Universität  
   Mainz: Konfliktvermeidender Minderheitenschutz  
   durch Satzungsgestaltung

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Karsten Schmidt, Direktor des  
   Notarrechtlichen Zentrums Familienunternehmen:  
   Zusammenfassung und Abschlussworte

Weitere Informationen (nebst Anmeldeformular) sind unter 
www.law-school.de/nzf.html abrufbar.

Veranstaltungen


